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Text 

§ 8. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen: 

 a) Unter öffentlichen Schulen jene Schulen, die von gesetzlichen Schulerhaltern (Artikel 14 Abs. 6 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215) errichtet und erhalten werden; 

 b) unter Privatschulen jene Schulen, die von anderen als den gesetzlichen Schulerhaltern errichtet 
und erhalten werden und gemäß den Bestimmungen des Privatschulgesetzes, BGBl. 
Nr. 244/1962, zur Führung einer gesetzlich geregelten Schulartbezeichnung berechtigt sind; 

 c) unter Schülern auch Studierende an in Semester gegliederten Sonderformen mit modularer 
Unterrichtsorganisation; 

 d) unter Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, deren Besuch für alle in die betreffende 
Schule aufgenommenen Schüler verpflichtend ist, sofern sie nicht vom Besuch befreit oder im 
Falle des Religionsunterrichtes auf Grund der Bestimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes 
vom Besuch abgemeldet worden sind; 

 e) unter alternativen Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, deren Besuch zur Wahl 
gestellt wird und der gewählte Unterrichtsgegenstand oder die gewählten Unterrichtsgegenstände 
wie Pflichtgegenstände gewertet werden; 
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 f) unter verbindlichen Übungen jene Unterrichtsveranstaltungen, deren Besuch für alle in die 
betreffende Schule aufgenommenen Schüler verpflichtend ist, sofern sie nicht vom Besuch 
befreit sind, und die nicht beurteilt werden; 

 g) unter Förderunterricht nicht zu beurteilende Unterrichtsveranstaltungen 

 aa) für Schüler, für die eine Förderungsbedürftigkeit durch die unterrichtende Lehrperson 
festgestellt wurde oder die sich für diesen ergänzenden Unterricht anmelden, 

 bb) in Sonderschulen auch für Schüler, die auf den Übertritt in eine Schule, die keine 
Sonderschule ist, vorbereitet werden sollen, 

 cc) in Pflichtgegenständen, die leistungsdifferenziert geführt werden, nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 12 Abs. 6 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, 

 dd) in der unterrichtsfreien Zeit (Sommerschule) zur Wiederholung und Vertiefung von 
Lehrinhalten eines oder mehrerer vergangener Unterrichtsjahre, zur Vorbereitung auf ein 
kommendes Schuljahr, zur Vorbereitung der Aufnahme in eine andere Schulart, zur 
Vorbereitung oder Durchführung eines nationalen oder internationalen Wettbewerbs sowie zur 
Vorbereitung auf eine abschließende Prüfung; 

 h) unter Freigegenständen jene Unterrichtsgegenstände, zu deren Besuch eine Anmeldung für jedes 
Unterrichtsjahr erforderlich ist, die beurteilt werden und deren Beurteilung – außer wenn an 
diesem anstelle eines Pflichtgegenstandes teilgenommen wird – keinen Einfluß auf den 
erfolgreichen Abschluß einer Schulstufe hat; 

 i) unter unverbindlichen Übungen jene Unterrichtsveranstaltungen, zu deren Besuch eine 
Anmeldung für jedes Unterrichtsjahr erforderlich ist und die nicht beurteilt werden; 

 j) unter ganztägigen Schulformen Schulen mit Tagesbetreuung, an denen neben dem Unterricht 
eine Tagesbetreuung angeboten wird, wobei zum Besuch der Tagesbetreuung eine Anmeldung 
erforderlich ist und die Tagesbetreuung aus folgenden Bereichen besteht: 

 aa) gegenstandsbezogene Lernzeit, die sich auf bestimmte Pflichtgegenstände bezieht und durch 
Lehrer zu besorgen ist, 

 bb) individuelle Lernzeit, die durch Lehrer, Erzieher oder Erzieher für die Lernhilfe zu besorgen 
ist, sowie 

 cc) jedenfalls Freizeit (einschließlich Verpflegung), die durch Lehrer, Erzieher, Erzieher für die 
Lernhilfe, Freizeitpädagogen oder Personen mit anderer durch Verordnung des zuständigen 
Bundesministers festzulegender, für die Aufgaben im Rahmen der Freizeitbetreuung an 
ganztägigen Schulformen befähigender Qualifikation zu besorgen ist; 

(Anm.: lit. k aufgehoben durch Art. 9 Z 6, BGBl. I Nr. 138/2017) 

 l) unter Erziehern Personen, die die Reife- und Diplomprüfung bzw. die Diplomprüfung einer 
Bildungsanstalt für Sozialpädagogik oder einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 
(Zusatzausbildung Hortpädagogik) erfolgreich abgelegt haben; 

 m) unter Erziehern für die Lernhilfe Personen, die über die allgemeine Universitätsreife verfügen 
und den Hochschullehrgang zur Qualifikation für die Erteilung von Lernhilfe an ganztägigen 
Schulformen im Ausmaß von zumindest 60 ECTS-Anrechnungspunkten erfolgreich abgelegt 
haben; 

 n) unter Freizeitpädagogen (Erziehern für die Freizeit an ganztägigen Schulformen) Personen mit 
erfolgreichem Abschluss des Hochschullehrganges für Freizeitpädagogik gemäß dem 
Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006; 

 o) unter leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen die Unterrichtsgegenstände mit lehrplanmäßig 
vorgesehener Differenzierung; 

 p) unter ergänzender differenzierender Leistungsbeschreibung eine verbale Beschreibung der 
Leistungsstärken sowie Lernfortschritte des Schülers, die ihm gemeinsam mit der Schulnachricht 
(8. Schulstufe) und dem Zeugnis auszustellen ist; 

 q) unter Schulleiter der Leiter des Schulclusters, wenn mehrere Schulen im organisatorischen 
Verbund mit anderen Schulen geführt werden. Dieser kann bestimmte Angelegenheiten im 
Einzelfall allenfalls bestellten Bereichsleitern der am Schulcluster beteiligten Schulen übertragen; 

 r) unter Kompetenzen im Sinne der Ziele und Aufgaben der österreichischen Schule gemäß Art. 14 
Abs. 5a B-VG und § 2 längerfristig verfügbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, die von 
Schülerinnen und Schülern entwickelt werden und die sie befähigen, Aufgaben in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwortungsbewusst zu lösen und die damit verbundene 
motivationale und soziale Bereitschaft zu zeigen. 
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